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Norm

MedienG §31 Abs1

Rechtssatz

Ein ö1entlich wahrnehmbares Geschehen fällt, auch wenn es eine Mitteilung an eine Person aus dem Kreis des § 31

Abs 1 MedG darstellt, nach dem Zweck dieser Bestimmung nicht unter das Redaktionsgeheimnis. Dieses dient dem

Schutz der Vertraulichkeit der Informanten, Informationsquellen und Unterlagen. Soweit Mitteilungen an

Medienmitarbeiter oder andere in § 31 Abs 1 MedG genannte Personen ö1entlich erfolgen, entbehren sie einer

solchen Vertraulichkeit und liegen daher nicht im Schutzbereich des § 31 Abs 1 MedG. Daran ändert sich nichts, wenn

von einer solchen Mitteilung einer weiteren Person aus dem Kreis des § 31 Abs 1 MedG Mitteilung gemacht wird. Die

solcherart weitergegebene ursprüngliche Mitteilung bleibt, weil sie ö1entlich geschah, außerhalb des

Anwendungsbereiches des § 31 Abs 1 MedG. Handelt es sich um eine nicht ö1entliche Mitteilung von einem ö1entlich

wahrnehmbaren Geschehen, die einer Person aus dem Kreis des § 31 Abs 1 MedG im Hinblick auf ihre Tätigkeit

gemacht wird, ist der Inhalt der Mitteilung, soweit er das ö1entlich wahrnehmbare Geschehen betri1t, mangels

Vertraulichkeit nicht Gegenstand des Redaktionsgeheimnisses, wohl aber die Identität des Informanten.
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nur: Dieses dient dem Schutz der Vertraulichkeit der Informanten, Informationsquellen und Unterlagen. (T1);

Beisatz: Geschützt werden sollen zum einen die Identitäten derjenigen Personen, die sowohl den Medien als auch

den einzelnen Journalisten Informationen zukommen lassen. Zum anderen sind auch sämtliche Unterlagen, aus

denen ein Rückschluss auf die Informanten gezogen werden könnte, durch das Redaktionsgeheimnis dem Zugriff

der Strafverfolgungsbehörden entzogen. (T2)
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